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Kreis Mettmann 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Für die Firma K + P Logistik GmbH, Dieselstraße 17-23 in 42489 Wülfrath 
wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 ein Sonderschutzplan nach § 
24a des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) in 
Kraft gesetzt, der zwischenzeitlich  erneut mit Stand März 2012 aktualisiert 
wurde. 
Änderungen oder Ergänzungen zu einem in Kraft gesetzten Notfallplan 
(Sonder-schutzplan) sind grundsätzlich zur Anhörung der Öffentlichkeit für 
die Dauer eines Monats auszulegen. 
 

Der überarbeitete Sonderschutzplan liegt daher zur Einsicht im Verwal-
tungsgebäude 1 der Kreisverwaltung Mettmann, Abt. 32-3, Zimmer 1.312, 
Düsseldorfer Straße 26, in 40822 Mettmann aus. Er kann von jedermann 
während der Auslegungsfrist  
 

1. April 2012 bis 30. April 2012 
montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und nachmittags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, 
freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie nach 

vorheriger Terminabsprache eingesehen werden. 
 

Ebenso können in dieser Zeit Bedenken und Anregungen vorgebracht 
werden. 
 
Mettmann, den 23. März 2012 
 Kreis  Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Jarzombek 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der 

Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
über die Erteilung der eingeschränkten 

Heilpraktikererlaubnis 
für das Gebiet der Physiotherapie 

in Nordrhein-Westfalen 
vom 30.01.2012 

 
Zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann wird 
gem. §§ 1, 23 ff. des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NW) vom 01. Oktober 1979 (GVBl. NRW S. 621) in der zurzeit 
geltenden Fassung folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Erteilung der eingeschränkten Heilpraktikererlaubnis für das Gebiet der 
Physiotherapie geschlossen:  
 

Präambel 
 

Mit Urteil vom 26. August 2009 (BVerwG 3 C 19.08) hat das Bundesver-
waltungsgericht festgestellt, dass ein Anspruch auf Erteilung einer einge-
schränkten Heilpraktikererlaubnis für das Gebiet der Physiotherapie 
bestehen kann. Zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens zur Ent-
scheidung über die Erteilung von eingeschränkten Heilpraktikererlaubnis-
sen auf dem Gebiet der Physiotherapie (einschließlich der Kenntnisüber-
prüfung und Erlaubniserteilung) schließen die Beteiligten den folgenden 
Vertrag.  
 

§ 1 
 

(1)  Die Landeshauptstadt Düsseldorf übernimmt für den Kreis Mettmann 
die Entscheidung über die Erteilung von eingeschränkten Heilprakti-
kererlaubnissen auf dem Gebiet der Physiotherapie (einschließlich 
der Kenntnisüberprüfung und Erlaubniserteilung) gemäß § 5 Abs. 1 
der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvor-
schriften für Heilberufe (Zuständigkeitsverordnung Heilberufe) vom 
20. Mai 2008 (GVBl. NRW S. 458) in der jeweils geltenden Fassung i. 
V. m. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die berufsmäßige Ausübung der 
Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar 
1939 (Reichsgesetzblatt I S. 251) in der jeweils geltenden Fassung i. 
V. m. § 2 der Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die 
berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung vom 18. Feb-
ruar 1939 (Reichsgesetzblatt I S. 259) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Dazu gehört auch das Rechtsbehelfsverfahren. Das Recht und 
die Pflicht zur Erfüllung dieser Aufgaben gehen von dem Kreis Mett-
mann auf die Landeshauptstadt Düsseldorf über (§23 Abs. 2 S. 1 
GkG NW). Diese Regelung gilt auch für alle Anträge, die vor dem In-
krafttreten der Vereinbarung bei dem Kreis Mettmann vorgelegen ha-
ben. Diese werden der Landeshauptstadt Düsseldorf nach Inkrafttre-
ten der Vereinbarung übersandt.  

(2)  Sonstige Zuständigkeiten nach den vorgenannten Vorschriften wer-
den von dieser Vereinbarung nicht berührt.  

 
§ 2 

 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verpflichtet sich, die für die ordnungs-
gemäße Aufgabenerfüllung notwendigen materiellen und personellen 
Voraussetzungen zu gewährleisten.  
 

§ 3 
 

Die im Rahmen der Aufgabenerledigung anfallenden Gebühren für die 
Kenntnisüberprüfungen sowie die Erlaubniserteilungen stehen der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf als Ausgleich für die entstehenden Verwal-
tungskosten in voller Höhe zu.  
 

§ 4 
 

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sie kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Jahr zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden, frühes-
tens jedoch nach fünf Jahren.  
 

§ 5 
 

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf in Kraft 
(§ 24 Abs. 4 GkG NW).  
 
 
Mettmann, den 19. Dezember 2011 

Thomas Hendele Ulrike Haase 
Landrat Dezernentin 

 
 
Düsseldorf, den 30. Januar 2012 

Elbers Abrahams 
Oberbürgermeister Stadtdirektor 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Erteilung der 
eingeschränkten Heilpraktikererlaubnis für das Gebiet der Physiotherapie 
in Nordrhein-Westfalen zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Kreis 
Mettmann vom 30.01.2012, die mit Verfügung der Bezirksregierung vom 
27.02.2012 genehmigt worden ist, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KrO NRW) beim Zustandekommen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Mettmann 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Mettmann, den 22. März 2012 
 Thomas Hendele 
 Landrat 
 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 

Aufgebot zwecks Kraftloserklärung 
 
Die Sparkassenbücher Nr.  3.001.217.946 
  3.001.823.776 
  3.001.858.913 
  3.001.858.939 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreis-
sparkasse Düsseldorf ist, werden gemäß § 16 der SpkVO aufgeboten. 
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Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden; ande-
renfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 

Düsseldorf, den 21. März 2012 
 Der Vorstand der 
 Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch Nr. alt 28.622.635 neu 3.000.926.687 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreis-
sparkasse Düsseldorf ist, wird für kraftlos erklärt. 
 

Düsseldorf, den 21. März 2012 
 Der Vorstand der 
 Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband 
 
 
 
 

Bekanntmachungen der 
Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert 

 
Kraftloserklärung 

 
 

Die Sparkassenbücher Nr.: 3021119338, 3021177849, 
3041263397, 
3021786219 - alt 1786219 (V) 
3023101359 - alt 3101359 (V) 

 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen 
(R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert ist, werden nach Durchführung 
des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 

Velbert, den 05. März 2012 
 Der Vorstand 

Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, 
 
 
 

Aufgebot 
 

Die Sparkassenbücher Nr.: 3021275791, 3031078268 
3031110459 - alt 1110451 (H) 
3031562691 - alt 1562693 (H) 
3041096342 - alt 1096346 (R) 
3043566631 - alt 3566635 (R) 
4021740487 - alt 1740489 (V) 
3023059599 - alt 3059599 (V) 

 

der Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, der ehemaligen Stadt-
Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen 
(R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnach-
folgerin die Sparkasse Hilden Hilden•Ratingen•Velbert ist, werden 
aufgeboten. 
 

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzu-
melden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt. 
 

Velbert, den 20. März 2012 
 Der Vorstand 

Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


